
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/3/4 2005/05/0281
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.2008

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

58/02 Energierecht

Norm

AVG §19 Abs2;

AVG §40 Abs1;

AVG §41 Abs1;

AVG §8;

StarkstromwegeG 1968 §7;

Rechtssatz

Wohl wird in § 19 Abs. 2 AVG die Angabe der Eigenschaft des Geladenen in der Ladung gefordert; damit sind

Prozessrollen gemeint, wie sie im Gesetzeswortlaut beispielhaft genannt sind; keineswegs fordert diese Bestimmung

aber, dass der materiellrechtliche Bezug des Geladenen zum Gegenstand des Verwaltungsverfahrens in der Ladung

aufscheinen müsse.

Schlagworte

Energiewirtschaft Verstaatlichung
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